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In § 8 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen 
(SächsGemO) wird bestimmt, dass eine Gebietsänderung von 
Gemeinden/ Städten aus Gründen des Wohls der Allgemeinheit 
möglich ist.
Es ist deshalb beabsichtigt, aufgrund von auf freiwilliger Basis 
geschlossenen Vereinbarungen bzw. im Ergebnis eines in der 
Gemeinde Thümmlitzwalde am 19. September 2010  durchge-
führten Bürgerentscheides  

- 	 die o.g. Ortsteile der Gemeinde Großbothen und
- 	 die Gemeinde Thümmlitzwalde

in die Große Kreisstadt Grimma einzugliedern, vorgesehener 
Termin dafür ist der 01. Januar 2011. 
Gemäß § 8 Abs. 4 SächsGemO erfolgt (ohne Vorliegen einer 
Rechtspflicht) in der Großen Kreisstadt Grimma die formlose 
öffentliche Auslegung der Änderungsvorhaben für die Dauer 
eines Monates.

Hiermit wird die Auslegung wie folgt bekannt gemacht:
1.	 Die Änderungsvorhaben (bestehend aus den  Eingliederungs-

vereinbarungen mit Anlagen und Erläuterung/ Begründung 

sowie dem am 15. Juli 2010 beschlossenen Eckpunktepapier) 
liegen in der Stadtverwaltung Grimma, Markt 16/17 in 04668 
Grimma, Stadthaus 1. Etage, Zimmer 1.10 in der Zeit vom 
21. Oktober 2010 bis zum 20. November 2010 während 
der üblichen Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Grimma 
zur Einsichtnahme für die Einwohner der Großen Kreisstadt 
Grimma, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, aus. 

	 Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme, am 
Sonnabend, den 30. Oktober 2010 und am Sonnabend, den 
20. November, jeweils in der Zeit von 09.00 bis 12.00 Uhr.

2.	 Die o.g. Anhörungsberechtigten haben die Möglichkeit, wäh-
rend der Dauer der Auslegung schriftlich oder zur Niederschrift 
zu den Änderungsvorhaben Stellung zu nehmen.

Matthias Berger		  				       
Oberbürgermeister		               Grimma, 18. Oktober 2010

Öffentliche Bekanntmachung der Auslegung der 
Gebietsänderungsvorhaben zu den Eingliederungen der 

Ortsteile Förstgen, Großbothen, Kleinbothen, Kössern und 
Schaddel, der Gemeinde Großbothen und 
der Gemeinde Thümmlitzwalde als Ganzes 

in die Große Kreisstadt Grimma
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